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39-M-Inf-MA_BM Abschlussmodul

Fakultät

Technische Fakultät

Modulverantwortliche*r

Herr Prof. Dr.-Ing. Ulrich Rückert

Turnus (Beginn)

Jedes Semester

Leistungspunkte

30 Leistungspunkte

Kompetenzen

Die Studierenden werden durch die Masterarbeit dazu befähigt, sich selbständig in eine wissenschaftliche 

Problemstellung einzuarbeiten und eine entsprechende Lösung zu entwickeln. Sie erlernen den Umgang mit der 

relevanten Fachliteratur und insbesondere, sich einen Überblick über den Stand der Technik auf einem Gebiet bzw. für 

eine konkrete Problemstellung zu verschaffen. Sie erwerben Kenntnisse in der Planung, Durchführung und Auswertung 

von Experimenten sowie in der schriftlichen Dokumentation der Ergebnisse nach wissenschaftlichen Gepflogenheiten.

Lehrinhalte

In der Masterarbeit weist der Prüfling nach, dass er befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine 

praxisorientierte Aufgabe aus dem Fachgebiet, sowohl in ihren fachlichen Einzelheiten als auch in den 

fachübergreifenden Zusammenhängen, nach wissenschaftlichen Methoden selbständig zu bearbeiten. Die Masterarbeit 

ist eine schriftliche oder gestalterische Arbeit. Sie besteht in der Regel in der Konzipierung, Durchführung und 

Evaluation eines Projektes in Einrichtungen, die mit den Zielen und Inhalten des Studienganges in einem fachlichen 

Zusammenhang stehen. Die Masterarbeit ist eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit aus dem Themenumfeld des 

entsprechenden Studienganges. Sie beinhaltet eine Beschreibung und Erläuterung der Problemstellung sowie deren 

Lösung. Sie kann auch durch eine empirische Untersuchung oder durch konzeptionelle oder gestalterische Aufgaben 

oder durch eine Auswertung vorliegender Quellen bestimmt sein. Eine Kombination dieser Leistungen ist möglich. Der 

Umfang der Masterarbeit beträgt im Allgemeinen bis zu 100 Seiten.

Das Kolloquium ergänzt die Masterarbeit und ist selbständig zu bewerten. Es dient der Feststellung, ob der Prüfling 

befähigt ist, die Ergebnisse der Masterarbeit, ihre fachlichen Grundlagen, ihre fachübergreifenden Zusammenhänge 

und ihre außerfachlichen Bezüge mündlich darzustellen und selbständig zu begründen sowie ihre Bedeutung für die 

Praxis einzuschätzen. Dabei soll auch die Bearbeitung des Themas der Masterarbeit mit dem Prüfling erörtert werden.

Empfohlene Vorkenntnisse

Empfohlen für die Ausgabe der Masterarbeit ist der Abschluss der Module, die für die ersten 2 Semester vorgesehen sind.

Notwendige Voraussetzungen



Notwendige Voraussetzungen

Zugangsvoraussetzung für die Ausgabe einer Masterarbeit ist der vorherige Abschluss von Modulen des Studiengangs 

im Umfang von 60 LP.

Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme am Kolloquium ist, dass die Masterarbeit mindestens mit der Note 

ausreichend (4,0) bewertet worden ist.

Erläuterung zu den Modulelementen

Detaillierte Regelungen zum Prüfungsverfahren des Abschlussmoduls enthalten §§ 11 - 15 der Prüfungsordnung für den 

Masterstudiengang BioMechatronik.

Modulstruktur: 2 bPr 1

Prüfungen

Zuordnung Prüfende Art Gewichtung Workload LP2

Modulverantwortliche*r prüft oder bestimmt Prüfer*in

Das Kolloquium wird als mündliche Prüfung in der Regel zwei Wochen nach 

Bekanntgabe des Ergebnisses der Masterarbeit durchgeführt. Zu Beginn 

des Kolloquiums soll die Masterarbeit in einem mündlichen Vortrag 

präsentiert werden. Das Kolloquium dauert zusammen mit dem Vortrag 

mindestens 45 Minuten und höchstens 75 Minuten.

Details s. §§ 11 - 15 der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

BioMechatronik.

mündliche 
Prüfung

1 30h   1  

Modulverantwortliche*r ist Prüfer*in

Die Masterarbeit ist eine schriftliche oder gestalterische Arbeit. Die 

Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der 

Masterarbeit) beträgt sechs Monate, der Umfang beträgt im Allgemeinen 

bis zu 100 Seiten. Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt 

abzuliefern.

Details s. §§ 11 - 15 der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

BioMechatronik.

Masterarbeit 2 870h   29  
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Legende

Die Modulstruktur beschreibt die zur Erbringung des Moduls notwendigen Prüfungen und Studienleistungen.

LP ist die Abkürzung für Leistungspunkte.

Die Zahlen in dieser Spalte sind die Fachsemester, in denen der Beginn des Moduls empfohlen wird. Je nach 
individueller Studienplanung sind gänzlich andere Studienverläufe möglich und sinnvoll.

Erläuterungen zur Bindung: "Pflicht" bedeutet: Dieses Modul muss im Laufe des Studiums verpflichtend 
absolviert werden; "Wahlpflicht" bedeutet: Dieses Modul gehört einer Anzahl von Modulen an, aus denen unter 
bestimmten Bedingungen ausgewählt werden kann. Genaueres regeln die "Fächerspezifischen Bestimmungen" 
(siehe Navigation).

Workload (Kontaktzeit + Selbststudium)

Sommersemester

Wintersemester

Studienleistung

Prüfung

Anzahl benotete Modul(teil)prüfungen

Anzahl unbenotete Modul(teil)prüfungen
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